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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

18. März 1977 Nr., 1621

Die ~nv ~e~gemeindeBell~ch unterbreitet dem Regierungsrat

den ~ und Baulinien la±a toberdorfstrasse‘t zur Genehmigung.

Bellach besitzt bereits•verschiedene vom Regierungsrat ge

nehmigte Bebauungspläne. I‘~Iit..RRB Nr. 7388 vom 12. Dezember 1975

wurde der Zoi~en- ~ind Bebauungsplan ttGärisch~t mit Ausnahme

verschiedener Gebiete genehmigt,

Das ~ö±~li~gend~ Areal zwischen der Lommiswilstrasse, der Ober—

dorfstrasse, dem Geisslochweg und der Gemeindegrenze zu

Langendorf (GB Nrn, 522 — 525, 1148, 1208 und 1253) wurde neu

überarbeitet und aufgelegt, Mit Ausnahme der GB Nr. 1208

östlich des Baches wird das Gebiet der Gewerbezone zugeteilt.

Die GB Nr. 1208 wird der Gewerbezone G zugeteilt. Dieses

Areal darf nur als Lagerplatz benützt werden; G.eb~ude ~

keine gestattet.

Die offen~t1i-che-~kuf1~ge erfolgt~e an der Zeit vom 30. April

bis 31. Mai 1976. ~Jahrend der gesetzliohen Frist wurde eine

Einsprache ei~g~reacht, welche ai~ 13. .~Juli 19~.6,,yom. Gemeinde—

rat abgewiesen wurde Gleichzeitig wurde der Plan genehmigt,

Der Einsprec.aer Luhrte gegen diesen Entscheid Beschwerde an

die Gemeandoversammiung, Mit Schreiben von 20, Dezember 1976

wurde die Be s~chwerde ~urUckg~zog~n.

Zum Verfahren sind keine Bemerkungen anzubringen.

Eswird

beschlossen:

1. Der Zonen— und Baulinienplan “Oberdorfstrass&‘ der Ein—

wohnergemeinde Bellach wird genehmigt,
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2, Die Gemeinde Bellach wird verhalten, dem J~t für Raumplanung

bis zum 30. April 1977 noch 4 Pläne, wovon 1 Exemplar auf
Leinwand aufgezogen, zuzustellen, Die Pläne sind mit dem

Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen,

3~ Bestehende Plane verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
dem vorlie~i~deii ‘i*~Niderspruc1~ stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr. 200~—-
Publikationskosten: Fr.G 18.—— (Staatskanzlei Nr. 368 ) RE

Fr. 218,——

Der~ Staatssohrei13ex~:.;

~

Bau—Departement (2). ‚Gr
Kant~ ilochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst des .Bau—Departementes . .‚ ....

für Raumplanung (3), ~t~ten~rndlei~,Plan
~eisbauamt 1, 4500 Solothurn, mitl~ en. Plan frl t s äter
Amtschreiberei Lebern, 4500 Solothurn, mitl en. Plan frl b

Kant. F.i~anzv~r~dltun~(2) :. i . . .

Sekretariat der Katasberschatzung (2),~

Ammannamt der E~G, 4512 Bella~h
Bauverwaltung der EG, 45]~2 Bellach, mit 1 ~en, Plan fol t sDäter
Ingenieurbüro Ernch + Berger, Schöngrünstr. 35, 500 Solothurn

Amtsblatt Publikation: Der Zonen— und Baulinienplan u0ber_
dorfstrasse~‘ der Einwohnergemeinde
~B~1iach wird genehmigt,



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

27, Dezember 1977 Nr. 8167

..Die~unterbreitet dem Regierungrat
den~

~zur Genehmigung.

Bellach besitzt bereits verschiedene vom Regierungsrat genehmigte
Bebauungspläne, Ueber das Gebiet !!Däggischer Matt“ besteht ein
Bebauungsplan, welcher mit RRB Nr. 5463 vom .18. Oktober 1963
rechtsgültig wurde, Dieser wird durch den vox~liegenden Zonen
~nd Bau1inienplan.teiiv~eise abgeändert, Verschiedene Strassen—
führungen sowie Baulinien werdön geringfügig verschoben oder

aufgehob~i, Die GB Nr. 443 wird von der Zone für 2—geschossige

Bauten in die Zone für öffentliche Bauten umgezont, Das Gebiet

nordwestlich und östlich der Kirche, sowie-südlich der Gewerbe—

strasse wird in die Geschäftszone umgezont,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom ~‚ August
bis 26. September 1977, ~Tährend der gesetzlichen Frist wurde

keine Einsprache eingereicht, so dass der Gemeind~t d~riZonen—

und Baulinienplan sowie die speziellen Bauvorschriften an ~er

Sitzung vom 25, ‚Oktober 1977 ~u~fgrund ~tori § 15 des kant, ~au

~ösetzes1-ie1mi1igt hat,

Formefl wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt,

Materiell sind keine me~i±i~~ anzubringen~

J~s. ~ :.

~eschlosse~

1, Der Zouen~ und Baulinienplan “Däggischer Matt“ sowie die

dazugehör~~~~ speziellen Bauvorschriften der Einwohnerge.-.

meinde Bellach werden genehmigt,
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2, Die Gemeinde Bellach wird verhalten, dem Amt für Raumplanung

bis zum 28. Februar 1973 noch 4 Pläne, wovon 1 Exemplar auf

Leinwand aufgezogen sowie 4 Exemplare der speziellen Bauvor—

schriften, zuzustellen, Die Pläne sind mit dem Genehmigungs—

vermerk der Gemeinde zu versehen,

3~ ~est~hende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit. sie mit
dem vorliegenden in Widerspruch stehen,

Genehrnigungsgebühr: Fr.~ 200.~—

Publikationskosten: ~‘r:r l8.~—— (Staatskanzlei Nr, 1138 ) RE

Fr, 218,——
Der Staatsschreiber:

Bau—Departement,Gr (2)
Kant ilochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2) . . .

Rechtsdienst des Bau—Departementes ..

Amt für Raumplanung (3),~

Kreisbauamt 1, 4500 Soloti~~, nTIT 1 ei~, Plan und I3auvorschriften
fo~er .

Amtschreiberei Lebern, 4500 Solothurr~, mit l~g~en, Plan Ua~.d Bau—
vorschriften fol t s äter

Kant, Finanzverwaltung 2
Sekretariat der Katasterschatzung (2), Eitl cm, Plan und Bau—

~ch~ften(fol~t~terD
Ammannamt der EG, 4512 Bellach
Bauverwaltung der EG, 4512 Bellach, ~ Plan und Bauvor—

Ingenieurbüro Beer, Schubiger, Benguerel, rJestringstr, 10,
4500 Solothurn ..


